
1

AAZ

07-2019 AAZ 
Abrechnung aktuell

Kurz informiert

▶▶ Abrechnungstipp
Behandlung überempfindlicher zahnflächen nach nr. 2010 Goz 
neben Pzr berechnungsfähig

| Eine Abrechnungsbestimmung zur Professionellen Zahnreinigung (PZR)
nach Nr. 1040 GOZ besagt, dass daneben keine lokale Fluoridierungsmaß-
nahmen nach der GOZ-Nr. 1020 berechnet werden können. Übertragbar auf 
die Behandlung überempfindlicher Zahnflächen nach Nr. 2010 GOZ ist dieser 
Abrechnungsausschluss aber nicht: Diese Ziffer verfolgt mit der Behandlung 
überempfindlicher Zahnflächen ein anderes Behandlungsziel und ist neben 
der GOZ-Nr. 1040 – d. h. zahn- und sitzungsgleich – berechenbar. Das gilt 
unabhängig davon, ob zur Leistungserbringung ein Fluoridpräparat, ein 
 Methacrylat oder ein anderes Material verwendet wird. |

Anwendungsgebiete für eine derartige Maßnahme sind z. B. freiliegende 
Wurzeloberflächen durch gingivale Rezessionen, Abrasionen oder Putzde-
fekte an der Zahnhartsubstanz. Die Nr. 2010 GOZ ist dabei je Kiefer berech-
nungsfähig – in einer Sitzung also höchstens zweimal. 

PrAXiStiPP | In einer Folgesitzung nach der PZR ist die Nr. 1020 GOZ ansatz-
fähig. Zu denken ist z. B. an die Sitzung, in der eine Kontrolle und Nachreinigung 
mit der Nr. 4060 GOZ erbracht und berechnet wird. In dieser Sitzung ist dann neben 
der Nr. 1020 GOZ ggf. auch die Nr. 2010 GOZ erneut berechnungsfähig, denn bei 
den beiden Leistungen handelt es sich um selbstständige Leistungen mit unter-
schiedlichen Behandlungszielen.

Zu beachten ist noch, dass die Nr. 1020 GOZ innerhalb eines Jahres maximal 
viermal berechnet werden kann. Bei der Nr. 2010 GOZ existiert eine derartige 
Beschränkung nicht.

(mitgeteilt von Dr. Michael Striebe, GOZ-Experte der ZA eG)
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▶▶ IWW-Webinar Abrechnungspraxis am 20.09.2019
mehrkostenvereinbarungen vollständig vereinbaren  
– wie machen wir es richtig?

| Die Mehrkostenregelung nach § 28 Abs. 2 SGB V im Bereich der Füllungen 
ist bekannt – denken die meisten. Tatsächlich werden hier jedoch wieder-
holt formale Fehler gemacht. Zudem kommt es oft vor, dass erbrachte Leis-
tungen nicht als berechenbare private Gebührenziffern erkannt werden. 
Wie Sie das verhindern und die Mehrkostenregelung rechtssicher – aber auch 
vollumfänglich – gestalten, erklärt Ihnen Dental Betriebswirtin und ZMV Birgit 
Sayn in dem IWW-Webinar. Das Webinar findet am Freitag, 20.09.2019, von 
14:00 bis 16:00 Uhr statt. Weitere Informationen zu den Inhalten und zur An-
meldung erhalten Sie hier: iww.de/webinar/abrechnungspraxis |

▶◼ Übersicht: Weitere iWW-Webinare im 3. Quartal 2019 
19.07.2019 iWW-Webinare marketing in der zahnarztpraxis (iww.de/webinare)

So steigern Sie Ihre Erträge mit Prophylaxe-Leistungen

28.08.2019 iWW-Webinare Praxishygiene (iww.de/webinare)
Praxisbegehungen – Knackpunkte der Vor- und Nachbereitung
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